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1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) beabsichtigt, den laufenden Betrieb des Tagebaus 
Welzow-Süd im räumlichen Teilabschnitt I (TA I) innerhalb ihres bergrechtlichen Verantwor-
tungsbereiches über das Jahr 2023 hinaus durchzuführen. Die zeitliche Verlängerung des 
Rahmenbetriebsplanes ist am 18.04.2018 vom Landesamt für Bergbau, Geologie und Roh-
stoffe (LBGR) befristet bis zum 31.12.2038 erteilt worden /9/. 

Für den gegenwärtigen Tagebaubetrieb besteht für den Zeitraum vom 01.01.2009 bis 
31.12.2022 eine wasserrechtliche Erlaubnis /10/ für das Zutagefördern und Entnehmen von 
Grundwasser und das Einleiten in oberirdische Gewässer sowie - im Zusammenhang mit 
der Dichtwand - das Absenken und Umleiten von Grundwasser. Die planmäßige Fortfüh-
rung der Kohlegewinnung und die zeitlich nachlaufende Wiedernutzbarmachung im TA I 
bedürfen auch nach Ablauf der Befristung der weiteren Durchführung dieser Gewässerbe-
nutzungen für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2035. 

Im Rahmen des wasserrechtlichen Zulassungsverfahrens ist die Verträglichkeit des Vorha-
bens mit den Schutz- und Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Spree bei Spremberg“ (DE 
4452-301) zu prüfen. In der vorliegenden Unterlage wird das Vorhaben auf die Verträglich-
keit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes untersucht. 
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2 Grundlagen und Methodik 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Europäisches Recht 

Maßgeblich für die Erhaltung der biologischen Vielfalt sind die 

 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen – Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-Richtlinie), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU – ABl. 
Nr. L 158 vom 10.06.2013 und die 

 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. No-
vember 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten – Vogelschutzrichtli-
nie (VSchRL), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU – ABl. Nr. L 158 vom 
10.06.2013. 

Diese Richtlinien verfolgen das Ziel, ein kohärentes ökologisches Netz von Schutzgebieten 
einzurichten („Natura 2000“) und zu erhalten. Dieses Netz besteht aus Gebieten von ge-
meinschaftlicher Bedeutung („Fauna-Flora-Habitat“ – FFH) sowie den Europäischen Vogel-
schutzgebieten („Special Protection Area“ – SPA).  

Ziel der FFH-Richtlinie ist es, durch die Ausweisung von Schutzgebieten einen günstigen 
Erhaltungszustand für die natürlichen Lebensräume und wildlebenden Arten von gemein-
schaftlichem Interesse zu sichern oder zu erreichen. Maßgebend für die Ausweisung der 
Schutzgebiete sind die Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I und die Pflanzen- und Tier-
arten (mit ihren Habitaten) nach Anhang II der FFH-Richtlinie.  

Ziel der VSchRL ist der Erhalt aller im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten natürlicher-
weise vorkommenden Vogelarten sowie die Gewährleistung eines für deren langfristiges 
Überleben ausreichenden Bestandes. Der Anhang I führt die besonders gefährdeten bzw. 
schutzwürdigen Arten auf, für die besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.  

Alle 6 Jahre müssen die EU-Mitgliedsstaaten einen zusammenfassenden Bericht über den 
Zustand und die Entwicklung der FFH-Arten und Lebensraumtypen sowie der durchgeführ-
ten Schutzmaßnahmen erstellen. Dieser wird durch die Bundesregierung an die EU-Kom-
mission übermittelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aktuell liegt der Bericht ein-
schließlich der Bestandsdaten für die Berichtsperiode 2013 bis 2018 /1/ vor. 

 

Nationales Recht 

Die Rechtsgrundlagen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) ergeben sich in Deutsch-
land aus dem  

 Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009, zuletzt 
geändert am 19.06.2020, 

durch das die europäische FFH-Richtlinie und die VSchRL umgesetzt werden. Die FFH-VP 
wird durch §§ 32 - 34 BNatSchG geregelt. Projekte sind demnach vor ihrer Zulassung oder 
Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Schutz- und Erhaltungszielen eines Natura 
2000-Gebietes zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Pro-
jekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. 
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Für das Land Brandenburg gilt weiterhin das Brandenburgische Naturschutzausführungs-
gesetz (BbgNatSchAG) vom 21.01.2013, zuletzt geändert am 25.01.2016, konkret §§ 16 
und 16a BbgNatSchAG. Zur einheitlichen Anwendung der §§ 31 bis 36 des BNatSchG dient 
im Land Brandenburg die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) vom 17. September 2019. 

 

2.2 Vorgehensweise bei der Verträglichkeitsuntersuchung 

Das methodische Vorgehen bei der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung richtet sich nach 
den Vorgaben in § 34 BNatSchG. Die Verträglichkeitsuntersuchung erfolgt in 3 Teilschrit-
ten: 

 Phase 1 – FFH-Vorprüfung 

Geprüft wird, ob ein Natura 2000-Gebiet durch das Vorhaben beeinträchtigt werden 
kann. Kann dies offensichtlich ausgeschlossen werden, so endet die Prüfung hier. 
Ist dies nicht auszuschließen, so erfolgt eine FFH-Verträglichkeitsprüfung (Phase 
2). 

 Phase 2 – FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Können Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten nicht ausgeschlossen wer-
den, ist eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Sind im Ergebnis der Prüfung 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, endet die Untersuchung mit der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung. 

Kann die Möglichkeit bzw. die Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Beeinträchti-
gung eines maßgeblichen Bestandteiles nicht ausgeschlossen werden, ist mit der 
FFH-Ausnahmeprüfung (Phase 3) fortzufahren. 

 Phase 3 - FFH-Ausnahmeprüfung 

Verbleiben erhebliche Beeinträchtigungen nach getroffenen Schadensbegren-
zungsmaßnahmen besteht die Pflicht einer Alternativenprüfung. Sind keine Alterna-
tiven für das Vorhaben möglich, sind Ausnahmetatbestände aufzuzeigen und zu 
prüfen. 

Die vorliegende FFH-Verträglichkeitsuntersuchung bildet die Unterlage für die FFH-Ver-
träglichkeits(vor-)prüfung. 

Bei der vorliegenden Unterlage kommt folgende Vorgehensweise zur Anwendung: 

 Beschreibung des Schutzgebietes und dessen Erhaltungsziele (Kap. 3), 

 Beschreibung des Vorhabens und seiner relevanten Wirkfaktoren (Ableitung Prüf-
gegenstand, Kap. 4), 

 Prognose möglicher Beeinträchtigungen des Schutzgebietes und dessen Erhal-
tungsziele durch das Vorhaben (Kap. 5).  

Die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung wird auf der Grundlage vorhandener Unterlagen und 
Daten zum Vorkommen von Lebensräumen und Arten vorgenommen. Als Datenbasis die-
nen die 24. Erhaltungszielverordnung (ErhZV) /16/ und der Managementplan (MaP) für das 
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Gebiet „Spree (Teil Südbrandenburg)“ /17/ sowie weitere Gutachten (u. a. FFH-Verträglich-
keitsuntersuchungen, Fachbeiträge zur Wasserrahmenrichtlinie, Monitoringberichte) zum 
Standort und vorangegangenen Vorhaben (s. Quellenverzeichnis in Kap. 7). 

Auf Basis der Merkmale des Vorhabens werden die relevanten Wirkfaktoren abgeleitet und 
beschrieben.  

Im Zusammenhang mit der Beschreibung des Schutzgebietes werden die für die Erhal-
tungsziele und den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile ermittelt. Im nächsten Schritt 
wird die Relevanz der Auswirkungen durch das Vorhaben eingeschätzt.  

Die Empfindlichkeit der Natura 2000-Gebiete gegenüber den Vorhabenwirkungen bzw. 
Projektwirkungen wird anhand des jeweiligen Schutzzwecks beurteilt. Der jeweilige Schutz-
zweck der Natura 2000-Gebiete ist in Brandenburg in den Schutzerklärungen entsprechend 
den jeweiligen Erhaltungszielen und den erforderlichen Gebietsabgrenzungen bestimmt 
(§ 32 Absatz 3 Satz 1 BNatSchG). In den Schutzerklärungen ist dargestellt, welche natürli-
chen Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie ge-
schützt sind. In Gebieten, für die eine Erhaltungszielverordnung erlassen wurde, sind die 
Erhaltungsziele dieser zu entnehmen.  

Für das FFH-Gebiet „Spree bei Spremberg“ wird der Schutzzweck in der 24. Erhaltungs-
zielverordnung /16/ festgeschrieben. 

Im Ergebnis der Bearbeitung der dargestellten methodischen Schritte wird festgestellt, ob 
Beeinträchtigungen durch das Vorhaben zu erwarten sind oder nicht. Bei dieser Einschät-
zung werden etwaige Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt. Auf der 
Ebene der FFH-Vorprüfung erfolgt keine detaillierte Bewertung der Erheblichkeit möglicher 
Beeinträchtigungen (Lambrecht & Trautner 2007). Können erhebliche Beeinträchtigungen 
eines Gebietes nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden, müssen sie 
unterstellt werden. Als Folge ist dann eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

 

2.3 Abgrenzung zu bereits durchgeführten FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen 

Für das FFH-Gebiet „Spree bei Spremberg“ (ehemals Teilfläche des FFH-Gebietes „Spree“, 
DE 3651-303) wurden für den Tagebau Welzow-Süd bereits FFH-Verträglichkeits(vor)prü-
fungen durchgeführt. 

Im Erlaubnisbescheid des LBGR für die gültige wasserrechtliche Erlaubnis 2009 bis 2022 
/10/ wurde eine Beeinträchtigung des FFH-Gebiets durch das Vorhaben ausgeschlossen 
(Pkt. 8.5.1.1, S. 65). 

Im Zusammenhang mit dem Hauptbetriebsplan Tagebau Welzow-Süd 2020 - 2022 erfolgte 
eine Wirkpfadanalyse für das FFH-Gebiet „Spree bei Spremberg“ für das Gesamtvorhaben 
Tagebau Welzow-Süd, räumlicher Teilabschnitt I, vom 05.11.2019 /4/.  
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3 Beschreibung des FFH-Gebietes „Spree bei Spremberg“ und dessen Erhaltungsziele 

Für das FFH-Gebiet liegen folgende Unterlagen vor, welche für die nachfolgende Beschrei-
bung herangezogen wurden: 

 24. Erhaltungszielverordnung vom September 2018 /16/,  

 Managementplan für das Gebiet „Spree (Teil Südbrandenburg)“ /17/, 

 Biotope, geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG) und FFH-
Lebensraumtypen im Land Brandenburg /12/. 

 

3.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

3.1.1 Lage und Kurzbeschreibung des FFH-Gebietes 

Das FFH-Gebiet „Spree bei Spremberg“ liegt im Südosten von Brandenburg im nördlichen 
Stadtteil von Spremberg. Es umfasst einen kleinen Abschnitt der Spree südlich der Tal-
sperre Spremberg mit einer Größe von ca. 9,5 ha (vgl. Abbildung 1). Die großräumige Ein-
ordnung des FFH-Gebietes und Lage zum Vorhaben ist dem Anhang 1 zu entnehmen. 

 

Abbildung 1: Lage des FFH-Gebietes „Spree bei Spremberg“ mit Einleitstellen zur Öko-
wasserbereitstellung der LE-B 
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Die Gebietskennzeichnung und -beschreibung des FFH-Gebietes „Spree bei Spremberg“ 
ist in der folgenden Tabelle 1 zusammengefasst und bezieht sich ausschließlich auf die 
Daten der 24. Erhaltungszielverordnung (ErhZV) vom September 2018 /16/. 

Tabelle 1: Gebietskennzeichnung und -beschreibung des FFH-Gebietes „Spree bei Sprem-
berg“ /16/ 

Gebietskennzeichnung und -beschreibung 

Bestätigung durch EU 

(Listungszeitpunkt) 

12/2004 als Teilfläche des Gebietes „Spree“ (DE 3651-303), 

zum 03.09.2018 durch Inkrafttreten der 24. Erhaltungszielverord-
nung Ausweisung als eigenständiges Gebiet „Spree bei Sprem-
berg“ (DE 4452-3011) ohne Änderung der Abgrenzung 

Standard-Datenbogen 
(SDB) 

derzeit in Bearbeitung 

Erhaltungszielverordnung 
(ErhZV) 

24. Erhaltungszielverordnung vom 3. September 2018 

Das Gebiet “Spree bei Spremberg“ besteht aus einer Teilfläche des 
Gebietes “Spree“ (DE 3651-303), welches mit der 24. ErhZV her-
ausgelöst wurde. 

Managementplan (MaP) Das FFH-Gebiet ist als Teilfläche 4 (Spreeabschnitt in Spremberg) 
Bestandteil des „Managementplans für die Gebiete „Reuthener 
Moor“, „Faltenborgen südlich Döbern“, „Euloer Bruch“, „Feuchtwie-
sen Atterwasch“, „Preschener Mühlbusch“, „Spree (Teil Südbran-
denburg)“ (Abschlussbericht)“ vom September 2015 

Flächengröße 9,5 ha 

Teilgebiete Keine 

sonstige Schutzgebiets-
ausweisung 

Keine 

 

3.1.2 Naturräumliche Einordnung 

Das FFH-Gebiet liegt in der naturräumlichen Untereinheit „Lausitzer Grenzwall“ innerhalb 
der Großeinheit „Lausitzer Becken- und Heideland“. Die Großeinheit ist durch den Braun-
kohlentagebau und dessen Folgelandschaften sowie den dazugehörigen Kraftwerks- und 
Industriekomplexen gekennzeichnet, die u. a. großflächige Grundwasserabsenkungen zur 
Folge haben. Außerhalb der vom Bergbau geprägten Gebiete finden sich großräumige, 
störungsarme Landschaftsteile, die überwiegend bewaldet sind. Die Untereinheit ist ein 
langgestreckter Südost-Nordwest-verlaufender Moränenwall mit Höhen von 120 m bis 
150 m ü. NHN und max. 175 m ü. NHN. Der „Lausitzer Grenzwall“ stellt eine Wasser-
scheide dar, von dem aus das Gebiet nach Norden zur Spree und nach Süden zur Schwar-
zen Elster entwässert. Nur die Spree selbst durchzieht von Süden nach Norden den Wall. 
Die Hauptnutzung besteht auch hier aufgrund der nährstoffarmen Sandböden aus Kiefern-
forst. Im Übrigen wird vorrangig Ackerbau betrieben. /6/ 

 
1 gegenwärtig doppelte Vergabe der Nummer mit FFH-Gebiet „Spreetal und Heiden zw. Uhyst und Spremberg“ in 
Sachsen (DE 4452-301) 



 
 
 

  

Verträglichkeitsuntersuchung FFH-Gebiet „Spree bei Spremberg“ (DE 4452-301) 
28.07.2021 Tagebau Welzow-Süd, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 11/29 – 

 
 

Entsprechend der Bodenübersichtskarte 1:300.000 /8/ stehen im Bereich des FFH-Gebie-
tes ausschließlich Vega-Gleye und Auengleye an. Die umliegenden Flächen werden vor-
nehmlich durch podsolige Braunerden gebildet.  

 

3.1.3 Beschreibung des Gewässersystems 

Hauptbestandteil des FFH-Gebietes „Spree bei Spremberg“ ist die Spree, die ein Gewässer 
I. Ordnung darstellt. Die Spree wird insbesondere stromoberhalb des FFH-Gebietes durch 
die aktiven Tagebaue Nochten und Reichwalde sowie die Sanierungstagebaue Bärwalde, 
Scheibe und Spreetal maßgeblich beeinflusst. Die Spree mündet ca. 1,3 km nördlich des 
FFH-Gebietes in die Talsperre Spremberg (Vorsperre Bühlow). 

Innerhalb des FFH-Gebiets stellt die Kochsa den einzigen Zufluss zur Spree mittig des FFH-
Gebietes dar, welcher ausschließlich durch die Ökowasserbereitstellung der LE-B über die 
Einleitstelle Kochsa gespeist wird /10/. 

Das Gewässersystem des FFH-Gebietes „Spree bei Spremberg“ einschließlich der 
Einleitstelle des Tagebaus Welzow-Süd ist der Abbildung 1 in Kap. 3.1.1 auf S. 9 zu ent-
nehmen. 

 

3.2 Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

3.2.1 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

Die im FFH-Gebiet „Spree bei Spremberg“ vorhandenen Lebensraumtypen (LRT) des 
Anhangs I der FFH-Richtlinie sind in Tabelle 2 gelistet. In der 24. ErhZV von 2018 /16/ wird 
nur der LRT 3260 ohne Flächenangabe und ohne Einstufung des Erhaltungszustandes 
genannt. Im Managementplan 2015 /17/ werden die LRT 3260 und 9160 jeweils nur als 
Entwicklungsflächen ausgewiesen. In den digitalen Landesdaten mit Stand vom 24.07.2020 
/12/ sind innerhalb des FFH-Gebietes keine LRT vermerkt.  

Tabelle 2: Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie im FFH-Gebiet „Spree bei 
Spremberg“ gemäß 24. ErhZV /16/ (grau hinterlegt) ergänzt durch den MaP /17/ 

EU-Code  LRT- Name Bewertung 

3260 Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit 
Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-
Batrachion 

Entwicklungsfläche 

9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder (Stellario-
Carpinetum) 

Entwicklungsfläche 

 

3.2.2 Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

Die im FFH-Gebiet vorkommenden Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sind in Tabelle 
3 gelistet. In der 24. ErhZV von 2018 /16/ wird für die Arten Rapfen, Fischotter und Bitterling 
keine Bewertung des Erhaltungszustandes vorgenommen. Im Managementplan 2015 /17/ 
wird das FFH-Gebiet als Habitatfläche für den Fischotter mit einem guten 
Erhaltungszustand (B) und als Revierfläche für den Biber mit Entwicklungspotenzial 
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ausgewiesen. Die Arten Rapfen und Bitterling werden hingegen im Managementplan nicht 
für das FFH-Gebiet genannt. 

Tabelle 3: Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie im FFH-Gebiet „Spree bei Spremberg“ 
gemäß 24. ErhZV /16/ (grau hinterlegt) ergänzt durch den MaP /17/ 

Art 
Erhaltungszustand 

EU-Code  Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

1130 Aspius Aspis Rapfen nicht bewertet 

1355 Lutra Ultra Fischotter B 

1134 Rhodeus amarus Bitterling nicht bewertet 

1337 Castor fiber Biber E 

Legende 

Erhaltungszustand: A: sehr gut, B: gut, C: mittel bis schlecht, E: Entwicklung 

 

3.2.3 Charakteristische Arten der Lebensraumtypen 

Typische charakteristische Arten der LRT werden in der Tabelle 4 zusammengefasst.  

Tabelle 4: Charakteristische Arten/ Artengruppen der LRT /3/, /14/, /15/ 

LRT-EU-Code  Charakteristische Arten/ Artengruppen 

3260 
Wasseramsel, Wasserspitzmaus, Fische und Rundmäuler, Weichtiere, 
Makrozoobenthos, Libellen 

9160 
Baummarder, Fledermäuse, Spechte, Tauben, Waldschnepfe, Schmetterlinge, 
Hirschkäfer, Schnecken 

 

Aktuelle Kartierdaten zu den genannten Artengruppen im FFH-Gebiet liegen nicht vor. Im 
Managementplan /17/ werden für die darin 4 betrachteten Abschnitte der Spree östlich und 
westlich von Peitz, in Cottbus und in Spremberg weitere wichtige Pflanzen- und Tierarten 
benannt. Eine lokale Zuordnung zu den einzelnen im MaP betrachteten 
Gewässerabschnitten erfolgt jedoch nicht. Da das FFH-Gebiet „Spree bei Spremberg“ auf 
das Gewässer beschränkt ist, ist somit grundsätzlich das Vorkommen von 
fließgewässertypischen Arten, wie Eisvogel (Alcedo atthis) und Wasser-Ehrenpreis 
(Veronica catenata), anzunehmen. 

 

3.2.4 Gebietsspezifische Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 

Gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG werden die Erhaltungsziele als Ziele definiert, die im 
Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
eines Lebensraumtyps oder einer in Anhang II oder Anhang I der FFH-Richtlinie 
aufgeführten Art für ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind. Demnach sind Erhaltungsziele 
verpflichtend und auf die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes der FFH-RL 
ausgerichtet. Um erhebliche Beeinträchtigungen nach § 34 Abs. 1 BNatSchG zu verneinen, 
muss ein günstiger Erhaltungszustand trotz Durchführung des Vorhabens stabil bleiben und 
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auch ein bestehender schlechter Erhaltungszustand darf nicht weiter verschlechtert 
werden. 

Der günstige Erhaltungszustand wird gemäß FFH-Richtlinie für die Lebensraumtypen als 
„die Gesamtheit der Einwirkungen, die den betreffenden Lebensraum und die darin 
vorkommenden charakteristischen Arten beeinflussen und die sich langfristig auf seine 
natürliche Verbreitung, seine Struktur und seine Funktionen sowie das Überleben seiner 
charakteristischen Arten auswirken können“ (Art. 1e FFH-RL) und für die Arten als „die 
Gesamtheit der Einflüsse, die sich langfristig auf die Verbreitung und die Größe der 
Populationen der betreffenden Arten auswirken können“ (Art. 1i FFH-RL) definiert. Hierfür 
müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 das natürliche Verbreitungsgebiet der Lebensraumtypen und Arten nimmt weder ab 
noch wird es in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen, 

 die für den langfristigen Fortbestand notwendigen Strukturen und spezifischen 
Funktionen eines Lebensraumtyps sind dauerhaft gesichert, 

 der Erhaltungszustand der charakteristischen Arten eines Lebensraumtyps ist 
günstig, 

 das langfristige Überleben der Populationen der Arten ist gesichert und 

 der Lebensraum der Arten ist ausreichend groß. 

Die gebietsspezifischen Schutz- und Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet „Spree bei 
Spremberg“ sind in der 24. Erhaltungszielverordnung § 2 Abs. 1 /16/ festgeschrieben (s. 
hierzu auch Kap. 3.2.1 bis 3.2.3):  

„Die in Anlage 1 genannten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung stehen unter 
besonderem Schutz. Erhaltungsziel für das jeweilige Gebiet ist die Erhaltung oder 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes (§ 7 Absatz 1 Nummer 10 des 
BNatSchG) der in Anlage 2 für das jeweilige Gebiet genannten natürlichen 
Lebensraumtypen oder Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse. In den 
Anlagen 3 und 4 werden für die in Anlage 1 aufgeführten Gebiete die ökologischen 
Erfordernisse für einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumtypen 
nach Anhang I und der Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG 
beschrieben.“ 

 

3.3 Maßnahmen des Gebietsmanagements 

Bestehende Einwirkungen auf das FFH-Gebiet und die Umsetzung der im MaP festgelegten 
Maßnahmen zum Erreichen der gebietsbezogenen Erhaltungsziele sind Bestandteil des 
übergeordneten Gebietsmanagements.  

Die Erhaltungsziele und -maßnahmen zur Optimierung bzw. Verbesserung des aktuellen 
Erhaltungszustandes werden in Tabelle 5 zusammengefasst. Die Beschreibung und Veror-
tung der Einzelmaßnahmen ist dem MaP zu entnehmen. 
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Tabelle 5: Erhaltungsziele und -maßnahmen für das FFH-Gebiet „Spree bei Spremberg“ 
gemäß MaP /17/  

LRT/Art Erhaltungsziele Erhaltungsmaßnahmen 

LRT 3260 

- Entwicklung eines 
günstigen 
Erhaltungszustandes 

- zur Entwicklung von 
geeigneten Habitaten für 
Wasserorganismen, 
insbesondere Fischarten 
gem. Anhang II FFH-RL, 
ist die Wasserqualität in 
der Spree dauerhaft zu 
verbessern 

- LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 
(Erhaltung/ Wiederherstellung ökologischer 
Durchgängigkeit, Verzicht auf Uferbebauungen, 
kein Besatz mit gebietsfremden Fischarten) (B18) 

- Gewährleistung des ökologischen 
Mindestabflusses (W84) 

- Unterlassen bzw. Einschränken von Maßnahmen 
der Gewässerunterhaltung (W53) 

- Krautung unter Berücksichtigung von 
Artenschutzaspekten (W56) 

- Grundräumung nur abschnittsweise (W57) 

LRT 9160 

- Entwicklung eines 
günstigen 
Erhaltungszustandes 

- Förderung eines 
mehrschichtigen 
Bestandsaufbaus und 
eines mosaikartigen 
Nebeneinanders 
verschiedener 
Waldentwicklungsphasen 
sowie einer 
lebensraumtypischen 
Baumartenzusammenset
zung 

- LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 
(Naturverjüngung standortheimischer Baumarten, 
Holzerntetechnik nur auf markierten Rückegassen, 
Verzicht auf Düngung/Kalkung/Biozide, 
schwerpunktmäßige Verringerung der 
Schalenwildpopulation) (B18) 

- Erhaltung von Horst- und Höhlenbäumen (F44) 

- Erhaltung bzw. Förderung von Altbäumen und 
Überhältern (F41) 

- Erhaltung und Mehrung von Totholz auf mind. 10 % 
des Holzvorrates (F45a) 

- Entnahme florenfremder Sträucher (F83) 

Biber 

- Entwicklung eines 
günstigen 
Erhaltungszustandes  

- durch Schutzmaßnahmen 
sollen Beeinträchtigungen 
vermieden werden 

- Artspezifische Behandlungsgrundsätze (keine Bau-
/Fallenjagd in Gewässernähe, 
Einschwimmen/Gefährdung des Bibers durch 
Fanggeräte/-mittel ist auszuschließen, von Bibern 
gefällt Bäume mind. ein Winterhalbjahr liegen 
lassen) beachten (B19) 

Fischotter 

- langfristige Sicherung des 
günstigen 
Erhaltungszustandes 

- durch Schutzmaßnahmen 
sollen Beeinträchtigungen 
vermieden werden 

- Artspezifische Behandlungsgrundsätze beachten 
(keine Bau-/Fallenjagd in Gewässernähe, 
Einschwimmen/Gefährdung des Bibers durch 
Fanggeräte/-mittel ist auszuschließen) (B19) 
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4 Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkfaktoren 

4.1 Räumliche Einordnung 

Die großräumige Einordnung des Vorhabens und die Lage des Tagebaus Welzow-Süd sind 
der nachfolgenden Abbildung 2 zu entnehmen. Weiterhin werden die Flächen mit einer Än-
derung der Grundwasserstände im Zeitraum des Vorhabens abgegrenzt. Diese Abgren-
zung entspricht dem Untersuchungsgebiet des UVP-Berichtes (0,25 m Grundwasserdiffe-
renz HH-GWL 12/2022 bis 12/2035, s. hierzu Ausführungen im UVP-Bericht, Kap. 4.6 /6/). 
Die Flächen liegen im Südosten des Landes Brandenburg in den Landkreisen Spree-Neiße 
und Oberspreewald-Lausitz sowie zu einem geringen Teil im Freistaat Sachsen im Land-
kreis Bautzen.  

 

Abbildung 2: Räumliche Einordnung des Vorhabens 
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4.2 Kurzbeschreibung des Tagebaus Welzow-Süd 

Die Erschließung des Tagebaus Welzow-Süd begann 1959 mit der Schachtholzlegung und 
dem Beginn der Entwässerungsmaßnahmen. Die Kohleförderung wird seit 1966 fortlaufend 
betrieben. Das Territorium des Tagebaus wurde infolge der Trennung von Aktiv- und 
Sanierungsbergbau 1994 vertraglich in zwei Bereiche geteilt. Dabei fallen große Teile der 
Altkippe (Sanierungsbergbau entspricht Kippe vor 1990) in die bergrechtliche Zuständigkeit 
der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV). Die 
bergbauliche Zuständigkeit der LE-B gliedert sich in die räumlichen Teilabschnitte (TA) I 
und II. Das beantragte Vorhaben bezieht sich auf den TA I. 

Der TA I unterteilt sich weiterhin in die drei Abbaufelder Teilfeld Welzow (2011 ausgekohlt), 
Teilfeld Süd (Abbau bis 2030) und Restfeld (Abbau ab 2028). Die genannten Abgrenzungen 
der Abbaufelder sind der Abbildung 3 zu entnehmen. Abgegrenzt wird weiterhin die vorha-
benbedingte nicht flurnahe Grundwasserabsenkung. 

 

Abbildung 3: Abbaufelder im räumlichen Teilabschnitt I des Tagebaus Welzow-Süd 
(schematisch) /11/ 



 
 
 

  

Verträglichkeitsuntersuchung FFH-Gebiet „Spree bei Spremberg“ (DE 4452-301) 
28.07.2021 Tagebau Welzow-Süd, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 17/29 – 

 
 

Gegenwärtig erfolgt der Abbau östlich von Welzow im Teilfeld Süd. Ab 2022 schwenkt der 
Abbau entgegen des Uhrzeigersinns weiter in Richtung Süden bis zum Jahr 2028. 
Anschließend erfolgt der Übergang ins Restfeld. Die Auskohlung des TA I mit Restfeld soll 
nach vorliegender Planung Ende 2033 abgeschlossen sein.  

Im Anschluss daran schließen die Maßnahmen der Wiedernutzbarmachung den Betrieb 
des Tagebaus ab. 

Die gewonnene Kohle stammt hauptsächlich aus dem zweiten Lausitzer Flöz, das im 
Tagebau in ca. 90 bis 130 m Tiefe liegt und 10 bis 16 m mächtig ist. Das Abraummaterial 
im Tagebau Welzow-Süd besteht aus quartären und tertiären Sanden, Kiesen und Tonen. 
Es wird im Bagger-Förderbrücken-Verbund und Bagger-Absetzer-Betrieb innerhalb der 
Tagebauhohlform verstürzt. Dabei wird eine Innenkippe aufgebaut und der Tagebau anteilig 
verfüllt. 

Der Tagebau Welzow-Süd, TA I dient vorrangig der Versorgung der Kraftwerke Schwarze 
Pumpe und Jänschwalde, darüber hinaus auch der Versorgung der Veredlungsanlagen am 
Standort Schwarze Pumpe und anteilig des Kraftwerkes Boxberg. 

 

4.3 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Gegenstand des Vorhabens sind die Gewässerbenutzungen im Zusammenhang mit dem 
Betrieb des Tagebaus Welzow-Süd im räumlichen Teilabschnitt I für den Zeitraum vom 
01.01.2023 bis 31.12.2035. 

Konkret betrifft das für den Zeitraum folgende Benutzungen nach § 9 WHG 
(Antragsgegenstände): 

 das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser 
(Abs. 1 Nr. 5), 

 das Einleiten des gehobenen Grundwassers in oberirdische Gewässer (Abs. 1 
Nr. 4), 

 das Absenken und Umleiten von Grundwasser im Zusammenhang mit der 
Dichtwand (Abs. 2 Nr. 1). 

Die einzelnen Bestandteile dieser Benutzungen werden nachfolgend zusammenfassend 
beschrieben. Im Erläuterungsbericht zum wasserrechtlichen Antrag /5/ werden diese im 
Einzelnen konkretisiert.  

Die Durchführung des Vorhabens ist zum Zwecke der Lagerstättenfreihaltung zwingend 
und alternativlos. 

Die Abbildung 4 stellt schematisch die Untergliederung des Gesamtvorhabens „Tagebau 
Welzow-Süd, TA I 1994-2100“ und die Einordnung des beantragten Vorhabens 
„WRETagebau Welzow-Süd, TA I 2023-2035“ in das Gesamtvorhaben dar. Die zeitliche 
Abgrenzung des Gesamtvorhabens beinhaltet sämtliche Maßnahmen und Wirkungen des 
Tagebaus Welzow-Süd ab 1994 bis zum Einstellen eines hydrologischen stationären 
Endzustands im Prognosejahr 2100. Dabei unterteilt sich das Gesamtvorhaben neben dem 
Rahmenbetriebsplan als Grundlage für den räumlichen Teilabschnitt I seit 1994 in 
wasserrechtliche Erlaubnisse, Teilabschlussbetriebspläne zur Herstellung der 
Bergbaufolgelandschaft sowie in die Herstellung des Bergbaufolgesees. Die jeweils 
gültigen Hauptbetriebspläne und weitere mit dem Betrieb des Tagebaus erforderlichen 
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Sonderbetriebspläne sind in der Abbildung 4 nicht enthalten. Die Tätigkeiten vor 1994  
liegen im Verantwortungsbereich der der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV). 

 

Abbildung 4: Zeitliche Einordnung des Antragsgegenstandes in das Gesamtvorhaben 
Tagebau Welzow-Süd 

 

Entwässerung 

Die Gewinnung der Braunkohle im Tagebaubetrieb sowie die anschließende 
Wiedernutzbarmachung ist zur Gewährleistung der geotechnischen Sicherheit nur dann 
möglich, wenn durch Entwässerungsmaßnahmen das Fernhalten von Grund- und 
Oberflächenwasser vom offenen Tagebauraum gewährleistet wird.  

Die zukünftige Wasserhebung im Tagebau Welzow-Süd erfolgt wie bisher 
schwerpunktmäßig durch die Filterbrunnenentwässerung, vorlaufend zum Abbau. Die 
Lage, Anzahl und Teufe der Brunnen ist abhängig von den technologischen 
Randbedingungen (Tagebauentwicklung) und hydrogeologischen Eigenschaften des 
Gebirges.  

Die Gesamtwasserhebung ergibt sich aus dem gehobenen Grundwasser und im Tagebau 
gefasstem Oberflächenwasser. 

Die anfallenden Sümpfungswassermengen aus der Tagebauentwässerung werden für 
max. 54 Mio. m³/a beantragt. Darin enthalten sind ca. 2,6 bis 5,3 Mio. m³/a aus der 
Oberflächen- und Liegendentwässerung. 

Das den Filterbrunnen zufließende Grundwasser wird gehoben und über Ableiter 
(geschlossene Rohrleitungen) den GWBA „Schwarze Pumpe“ und „Am Weinberg“ 
zugeführt.  

Die anfallenden Sümpfungswässer sollen wie bisher 

 zur Stützung von Oberflächengewässern und grundwasserabhängigen 
Landökosystemen (Ökowasserbereitstellung) über die GWBA „Am Weinberg“, 

 als Brauchwasser für den Industriepark Schwarze Pumpe einschließlich der 
Kraftwerksversorgung über die GWBA „Schwarze Pumpe“, 
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 zur Verwendung als Eigenbedarf (Bohr- und Löschwasser, Fräswasser zur 
Dichtwandherstellung, Immissionsschutz, Verluste, Filterbrunnen- und 
Streckenverwahrung) und 

 zur Verwendung bei Bedarf zur lokalen Ersatzwasserbereitstellung  

genutzt werden. 

 

Behandlung des Sümpfungswassers 

Das im Tagebau Welzow-Süd gehobene Grundwasser wird zum Großteil zur GWBA im 
Industriepark Schwarze Pumpe geleitet und dort zusammen mit dem Sümpfungswasser 
aus dem Tagebau Nochten, Wasser aus der LMBV-Maßnahme „Brunnenriegel Spreewitz“ 
und darüber hinaus Oberflächenwasser aus dem Einzugsgebiet der Struga behandelt und 
zur weiteren Verwendung als Brauchwasser zur Verfügung gestellt oder direkt in die Spree 
abgeleitet. Für die Einleitung in die Spree mit Wasser aus der GWBA „Schwarze Pumpe“ 
und weiterem aus dem Industriepark anfallendem Wasser liegt eine separate 
wasserrechtliche Erlaubnis vor, deren Erlaubnisinhaber die ASG Spremberg GmbH 
(Zweckverband „Industriepark Schwarze Pumpe) ist. Eine Betrachtung und Beurteilung von 
Auswirkungen des in die Spree eingeleiteten Überschusswassers auf die Spree erfolgte in 
den entsprechenden Zulassungsverfahren. Zusätzlich werden Wirkungen durch Wasser-
einleitungen in die Spree übergeordnet durch die Länder gemeinsam in Konzepten zur 
Auswirkungsminimierung des jahrzehntelangen Braunkohlenbergbaus in der Lausitz 
(Sulfat, Verockerung, Versauerung, Mindestabfluss) bearbeitet.  

Für die Absicherung der Ökowasserbereitstellung wurde Anfang 2015 die GWBA „Am 
Weinberg“ in Betrieb genommen. Ziel der Behandlung der Sümpfungswässer in der GWBA 
ist insbesondere einer negativen Beeinflussung der Oberflächengewässer durch erhöhte 
Eisenfrachten und niedrige pH-Werte entgegen zu wirken. In der gegenwärtigen und 
zukünftigen Praxis erfolgt daher in der GWBA die Einstellung eines pH-Wertes im neutralen 
Bereich, die Abreinigung der Eisenkonzentrationen und die Minderung des Parameters 
abfiltrierbare Stoffe (vgl. Einleitbedingungen Tabelle 6).  

 

Überwachung der Entwässerungsmaßnahmen 

Die bergbaubedingte Grundwassersümpfung unterliegt einem umfassenden Mess-, 
Kontroll- und Melderegime zur Überwachung der Grundwasserabsenkung (GWA) und des 
Grundwasserwiederanstiegs (GWWA). Die Entwicklung der Grundwasserstände im 
Einflussbereich des Tagebaus wird flächendeckend durch regelmäßige Messungen 
beobachtet. Mit einem umfassenden Messstellennetz werden alle relevanten 
Grundwasserleiterkomplexe (GWLK) überwacht.  

Folgende bestehenden Überwachungssysteme sollen fortgeführt werden: 

 Grundwassermonitoring (GW-Stand und Beschaffenheit), 

 Überwachung des Einleitwassers (Ökowasser), 

 Gewässerökologisches Monitoring und Monitoring der Feuchtgebiete). 

Ökowasser wird und soll auch zukünftig direkt am Auslauf der GWBA „Am Weinberg“ nach 
den Vorgaben der wasserrechtlichen Erlaubnis überwacht werden.  
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Einleiten des gehobenen Grundwassers in oberirdische Gewässer 

Die behandelten Sümpfungswässer sollen weiterhin zur Stützung der lokalen Vorflut im 
nordwestlichen und nördlichen Umfeld des Tagebaus genutzt werden 
(Ökowasserbereitstellung). Hierzu sollen die in der nachfolgenden Tabelle 6 gelisteten 
bestehenden Einleitstellen unverändert weiter genutzt werden. Ebenso werden 
unveränderte Mindesteinleitmengen beantragt. Die Lage der Einleitstellen ist im Anhang 1 
dargestellt. 

Tabelle 6: Geplante Einleitbedingungen der Sümpfungswässer für den Tagebau Welzow-
Süd 2023 bis 2035  

Einleitstelle 

Mindesteinleitmenge 
[m3/min] 

Einleitbedingungen  

Nov. bis 
April 

Mai bis 
Okt. 

pH-Wert 
Eisen ges. 

[mg/l] 
Eisen gel. 

[mg/l] 
abfiltrierbare 
Stoffe [mg/l] 

Hühnerwasser  1,8 2,5 

6,5 - 8,5 < 3 < 1 < 20 

Döbberner Graben 2,0 3,0 

Steinitz 1 - 5 7,0 9,0 

Steinitzer Quelle 0,1 0,1 

Petershainer Fließ 2,0 2,5 - 3,0* 

Legende 

* 3,0 m3/min in Trockenperioden 

 

4.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Umweltauswirkungen sowie 
Überwachungsmaßnahmen 

Zur Minimierung der Umweltauswirkungen des Vorhabens werden bereits jetzt 
Maßnahmen vom Vorhabenträger umgesetzt und sind auch zukünftig vorgesehen. Die 
Maßnahmen sind in der folgenden Tabelle 7 gelistet und werden im Maßnahmenplan und 
Monitoringkonzept im Anhang 4 zum Erläuterungsbericht /5/ detailliert  beschrieben. Die 
Maßnahmen werden bei der Beschreibung der Vorhabenwirkungen und Prognose der 
Umweltauswirkungen berücksichtigt.  
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Tabelle 7: Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen sowie 
Überwachungsmaßnahmen 

Nr.  Bezeichnung 
Vermeidung/ 
Minderung 

Überwac
hung 

M1 Ökowasserbereitstellung (Stützung 
Oberflächengewässer) 

x  

M2a Überwachung Einleitwasser   x 

M2b Überwachung Oberflächengewässer  x 

M3 Behandlung der Sümpfungswässer vor Einleitung in 
Fließgewässer 

x  

M4 Bau einer Dichtwand x  

M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand)   x 

M6 Grundwassermodellierung und Modellprognosen x  

M7 Grundwassermonitoring (Beschaffenheit)  x 

M8 geochemische Erkundung der Kippe (Ermittlung des 
Umfangs der Pyritverwitterung, der Pufferung und der 
Stofffreisetzung) 

x  

M9 geochemische Erkundung des Vorfeldes des Tagebaus 
(Ermittlung Umfang der Pyritverwitterung, der Pufferung 
und der Stofffreisetzung) 

x  

M10 Maßnahmen gegen die Kippenversauerung x  

Legende 

Fett: Vorhabenimmanente Maßnahmen 

 

4.5 Wirkfaktoren und Wirkraum 

Für die schutzgebietsbezogene Betrachtung sind nur diejenigen Wirkfaktoren von 
Bedeutung, die sich auf die Erhaltungsziele der Schutzgebiete sowie deren maßgebliche 
Bestandteile auswirken können. Die Relevanz der Wirkfaktoren ergibt sich somit aus den 
spezifischen Betroffenheiten der Erhaltungsziele bzw. der zu schützenden Lebensräume 
und Zielarten. Dies gilt auch für solche Wirkfaktoren, deren Ursprung zwar außerhalb des 
Schutzgebietes liegt, die aber potenziell zu Beeinträchtigungen innerhalb des Gebietes 
geeignet sind.  

Nachfolgend werden in Tabelle 8 die vorhabenbedingten Wirkfaktoren und ausgelösten 
Wirkprozesse zusammengefasst und im Hinblick auf ihre Relevanz zum Auslösen von 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele geprüft. Für die Bewertung werden die Ergebnisse 
der Grundwassermodellierung in den Abbildungen 4 und 5 im Anschluss an die Tabelle 8 
dargestellt. Abbildung 5 sind die Grundwasserflurabstände im Bereich des FFH-Gebietes 
im Ist-Zustand 04/2017 und Abbildung 6 die Grundwasserflurabstände zum Vorhabenende 
12/2035 zu entnehmen. Im Bereich des FFH-Gebietes „Spree bei Spremberg“ herrschen 
stabile, flurnahe GW-Verhältnisse, sodass hier bis zum Vorhabenende keine Änderungen 
des Grundwasserstandes eintreten werden. 

Aufgrund der Charakteristik des Vorhabens wird auf die Unterscheidung in bau-, anlage- 
und betriebsbedingte Wirkfaktoren verzichtet. 
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Tabelle 8: Wirkfaktoren und Wirkprozesse des Vorhabens sowie unabhängig vom Vorhaben 
mit Einstufung der Relevanz für FFH-VU „Spree bei Spremberg“ 

Wirkfaktoren Kurzbeschreibung Wirkprozess Relevanz 

Wirkfaktoren des Vorhabens (Wasserrechtlicher Antrag) 

Grundwasser-
absenkung/ 
Verzögerung 
GWWA  

findet ausschließlich in Bereichen 
mit bestehenden flurfernen GW-
Ständen (kein 
pflanzenverfügbares Wasser) 
statt  

aufgrund der Entfernung der 
zusätzlichen 
Absenkungsbereiche ohne 
Wirkung auf das FFH-Gebiet 
(vgl. Anhang 1) 

nicht  
relevant 

Vorhabenbedingt
er 
Grundwasserwie
deranstieg 
(GWWA) 

findet ausschließlich in Bereichen 
mit bestehenden flurfernen GW-
Ständen (kein 
pflanzenverfügbares Wasser) 
statt 

aufgrund der Entfernung der 
vorhabenbedingten 
Anstiegsbereiche ohne 
Wirkung auf das FFH-Gebiet 
(vgl. Anhang 1) 

nicht 
relevant 

Umleitung 
Grundwasser 
(Dichtwand) 

Herstellung der Dichtwand über 
Sonderbetriebsplan geregelt; Art 
und Weise der Errichtung sowie 
Achse der Dichtwandtrasse 
ändern sich mit dem Vorhaben 
nicht  
 

aufgrund der Entfernung der 
Dichtwand von ca. 8 km und 
dessen 
Strömungsbeeinflussungsber
eichs ohne Wirkung auf das 
FFH-Gebiet (vgl. Anhang 1) 

nicht  
relevant 

Belüftung des 
Gebirges 
(Pyritverwitterung
)  

Wirkung durch zusätzliche und 
länger anhaltende Belüftung des 
Untergrundes führt zu keiner 
oder bagatellhaften Änderung 
des Vorbelastungsniveaus  
stoffliche Einwirkung nur im 
Zusammenhang mit 
vorhabenunabhängigen GWWA  

aufgrund unveränderter 
Strömungssituation und der 
Lage des FFH-Gebietes 
außerhalb des Abstroms des 
Tagebaus im 
Vorhabenzeitraum ohne 
Wirkung auf das FFH-Gebiet 
(vgl. Abbildung 5 und 6) 

nicht  
relevant 

Mobilisierung von 
Altlasten infolge 
GWA 

Kontaminationsverschleppung 
ggf. bereits vorhandener 
Grundwasserbelastungen 

aufgrund unveränderter 
Strömungssituation im 
Vorhabenzeitraum ohne 
Wirkung auf das FFH-Gebiet 
(vgl. Abbildung 5 und 6) 

nicht  
relevant 

Ökowasser-
bereitstellung 

Einleitung von 
Mindestwassermengen in die 
Gewässersysteme 
Koselmühlenfließ, 
Tschugagraben und 
Hühnerwasser  

keine Einleitung in 
Einzugsgebiet des FFH-
Gebietes und der hier 
fließenden Spree, daher ohne 
Wirkung auf das FFH-Gebiet 

nicht  
relevant 

Wirkfaktoren unabhängig vom Vorhaben (im Vorhabenzeitraum) 

Großräumiger 
GWWA 

GWWA mit flurnahen GW-
Ständen betreffen bis 2035 
kleinräumige Flächen nördlich 
und nordwestlich des Tagebaus 
Welzow-Süd  Beschreibung und 
Bewertung des großräumigen 
GWWA erfolgt in einem 
Sonderbetriebsplan  

aufgrund unveränderter 
Strömungssituation im 
Vorhabenzeitraum ohne 
Wirkung auf das FFH-Gebiet 
(vgl. Abbildung 5 und 6) 

nicht  
relevant 
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Wirkfaktoren Kurzbeschreibung Wirkprozess Relevanz 

Freisetzung 
bergbaulicher 
Stofffrachten  

Stofffreisetzung über das 
Grundwasser mit GWWA in 
Bereichen mit 
GW-Standsänderung und 
Abstrom  Beschreibung und 
Bewertung der stofflichen 
Auswirkungen des großräumigen 
GWWA erfolgt in einem 
Sonderbetriebsplan   

aufgrund unveränderter 
Strömungssituation im 
Vorhabenzeitraum ohne 
Wirkung auf das FFH-Gebiet 
(vgl. Abbildung 5 und 6) 

nicht  
relevant 

 

Mobilisierung von 
Altlasten infolge 
GWWA 

nur im Zusammenhang mit dem 
unabhängig vom Vorhaben 
stattfindenden GWWA und GW-
Abstrom möglich 
(Kontaminationsverschleppung 
ggf. vorhandener GW-
Belastungen) 

aufgrund unveränderter 
Strömungssituation im 
Vorhabenzeitraum ohne 
Wirkung auf das FFH-Gebiet 
(vgl. Abbildung 5 und 6) 

nicht  
relevant 

Einstellen der 
Bereitstellung 
von Ökowasser 

betrifft die Kochsa und die 
Teichgruppe Haidemühl  
Auswirkungen werden in 
gesonderten 
Genehmigungsverfahren geprüft 

Kochsa speist die Spree im 
FFH-Gebiet  ab 2023 
mögliches Wasserdefizit 
durch fehlende Einspeisung 
 Auswirkungen treten 
unabhängig von der 
Realisierung des Vorhabens 
ein, kumulierende Wirkung mit 
dem Vorhaben sind nicht 
erkennbar (vgl. Kap. 5); 
Bewertung erfolgt in 
gesonderten 
Genehmigungsverfahren 

nicht  
relevant 

 

Bei der in Kapitel 4 und Tabelle 8 vorgenommenen Beschreibung und Vorbewertung des 
geplanten Vorhabens konnten keine relevanten projektspezifischen Wirkfaktoren mit 
indirekten oder direkten Wirkungen festgestellt werden. 
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Abbildung 5: Grundwasserflurabstände (flurnah) und Grundwassergleichen im FFH-Gebiet 
„Spree bei Spremberg“ im Ist-Zustand 04/2017 /11/ 
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Abbildung 6: Grundwasserflurabstände (flurnah) und Grundwassergleichen im FFH-Gebiet 
„Spree bei Spremberg“ zum Vorhabenende 12/2035 /11/ 
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5 Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes und 
seiner wesentlichen Bestandteile 

Vorhabenbedingte Grundwasserstandsänderungen und Flächen mit flurnahen 
Anstiegsbereichen resultierend aus dem großräumigen, vorhabenunabhängigen GW-
Wiederanstieg im Vorhabenzeitraum liegen außerhalb des FFH-Gebietes. Eine direkte oder 
indirekte Einleitung von Ökowasser der LE-B ins FFH-Gebiet findet im Vorhabenzeitraum 
nicht statt. Stoffeinträge in das FFH-Gebiet über Grund- oder Oberflächenwasser sind im 
Vorhabenzeitraum ausgeschlossen. 

Es sind keine Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL, Arten des Anhangs II der FFH-
RL und charakteristische Arten der LRT von den Vorhabenwirkungen betroffen. 

Schlussfolgernd können Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes „Spree bei 
Spremberg“ durch die Realisierung des Vorhabens ausgeschlossen werden. Bei der 
Umsetzung des Vorhabens kommt es zu keiner Beeinträchtigung von für den 
Schutzzweck oder die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen des FFH-Gebiets.  

  

Relevanz anderer Pläne und Projekte  

Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG, Art. 6 Abs. 3 FFH-RL ist nicht nur zu prüfen, ob ein 
Projekt isoliert für sich, sondern auch im Zusammenwirken mit anderen Plänen und 
Projekten zu einer Beeinträchtigung von Lebensraumtypen und Arten des FFH-Gebietes 
führen könnte (Summationswirkung). Eine Voraussetzung für die kumulative Betrachtung 
ist eine vergleichbare Wirkung der sonstigen Vorhaben im Sinne einer Betroffenheit 
derselben Erhaltungsziele durch additive (summarisch verstärkende) und / oder 
synergistische (potenziell verstärkende) Wirkungen.  

Da das Vorhaben zu keinen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes 
führt, ist eine kumulative Wirkungsbetrachtung (Zusammenwirken mit anderen Plänen und 
Projekten gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG) nicht erforderlich /7/. 

Auch mögliche Wirkungen der Einstellung der Ökowasserbereitstellung treten unabhängig 
von der Realisierung des Vorhabens ein und werden mit Realisierung des Vorhabens in 
ihren Auswirkungen nicht beeinflusst. 
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6 Zusammenfassung 

Die Lausitz Energie Bergbau AG betreibt den Tagebau Welzow-Süd und plant diesen 
planmäßig bis zum 31.12.2038 im räumlichen Teilabschnitt I fortzusetzen. Für die sichere 
Kohlegewinnung und die zeitlich nachlaufende Wiedernutzbarmachung wird die 
wasserrechtliche Erlaubnis für die erforderlichen Gewässerbenutzungen beantragt.  

Die beantragten Gewässerbenutzungen beinhalten das Zutagefördern und Entnehmen von 
Grundwasser und das Einleiten in oberirdische Gewässer sowie - im Zusammenhang mit 
der Dichtwand - das Absenken und Umleiten von Grundwasser.  

Mit der vorliegenden FFH-Verträglichkeitsuntersuchung wurden die Auswirkungen der 
geplanten Gewässerbenutzungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 
„Spree bei Spremberg“ (DE 4452-301) prognostiziert und bewertet.  

Im Rahmen einer überschlägigen Prüfung wurde ermittelt, ob die potenziellen 
Beeinträchtigungen erhebliche Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-
Gebiets haben können. Im Ergebnis der überschlägigen Prüfung konnte anhand der 
vorliegenden Daten klargestellt werden, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- 
und Erhaltungsziele sicher auszuschließen ist. Die bestehenden Maßnahmen zur 
Überwachung sichern auch in Zukunft eine vorsorgliche fachliche Begleitung nach dem 
Vorsorgegrundsatz ab. 

Entsprechend wird die fachliche Untersuchung des Projektes mit den Vorgaben des Art. 6 
Abs. 3 FFH-RL auf der Stufe der Vorprüfung abgeschlossen. Eine weiterreichende 
Betrachtung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen im Rahmen einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. Die vom Projekt ausgehenden Wirkungen sind 
mit den Schutz- und Erhaltungszielen der Europäischen Schutzgebiete vereinbar. 
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